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Steuerpaket 2001 – Vorlage zur Revision der
Wohneigentumsbesteuerung (BRG 01.021)

Wohnungsbau und -eigentum

Im Januar hat der Bundesrat im Auftrag der WAK-NR das Vernehmlassungsverfahren
über eine Gesetzesvorlage zum Bausparen eröffnet. Die Vorlage will es den Kantonen
ermöglichen, in ihren Steuergesetzen das Bausparen nach baselländischem Modell zu
fördern. Dieses Modell wäre nach dem Ablaufen der achtjährigen Übergangsphase zur
Umsetzung des 1993 beschlossenen Steuerharmonisierungsgesetzes nicht mehr
zugelassen. FDP-Nationalrat Gysin (BL), der mit einer parlamentarischen Initiative die
Revision initiiert hatte (98.455), zeigte sich aber enttäuscht über den bundesrätlichen
Vernehmlassungsentwurf. Seiner Meinung nach wurde darin der WAK-Entwurf
ungenügend berücksichtigt: Anstatt eines nach sechs Grundsatzfragen ausgerichteten
Fragebogens hat der Bundesrat einen umfangreicheren Bogen an die
Interessenvertreter verschickt, welcher nach Auffassung Gysins teilweise
widersprüchlich und sachunrichtig war. Er warf dem Bundesrat deshalb vor, eine
negative Grundstimmung zu schüren und einen von beiden Kommissions- und
Ratsmehrheiten getragenen Vorstoss schikanös zu behandeln. Das Ergebnis der
Vernehmlassung erbrachte grosse Zustimmung von bürgerlicher Seite und eine
Ablehnung von Seiten der SP und der meisten Kantone. Die kantonalen
Finanzdirektoren stellten sich der Revision ebenfalls in den Weg. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.04.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im April legte die vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission zur Überprüfung
eines allfälligen Systemwechsels bei der Wohneigentumsbesteuerung ihren Bericht
vor. Die Kommission favorisierte die Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung und den
gleichzeitigen Wegfall der Abzüge für Unterhaltskosten und Schuldzinsen. Da
hochverschuldete Wohneigentümer von einem Systemwechsel eher negativ betroffen
wären, schlug die Kommission eine zeitlich begrenzte Fortführung des
Schuldzinsabzugs vor. Mit einem maximalen Abzug von CHF 10'000 im ersten Jahr und
einer linearen Absenkung auf CHF 1'000 im zehnten Jahr würde sich der Systemwechsel
für den Bund dennoch ertragsneutral auswirken. In Tourismusgebieten könnten
allerdings massive steuerbedingte Mindereinnahmen entstehen. Aus diesem Grund
empfahl die Kommission die Einführung einer Sondersteuer auf Zweitwohnungen.

Die WAK des Nationalrats wollte nicht auf die bundesrätliche Vorlage warten und
erarbeitete ein eigenes Modell. Innerhalb der Kommission sprach sich die Linke für
eine kostenneutrale Revision aus. Die Bürgerlichen waren in dieser Frage gespalten.
Mehrheitlich bevorzugten sie eine Variante mit moderaten Steuereinbussen. Eine
bürgerliche Minderheit hielt jedoch sowohl am Schuldzins- als auch am
Unterhaltskostenabzug fest. Diese Variante entspricht faktisch der im Vorjahr vom Volk
abgelehnten Wohneigentumsinitiative und würde bei Bund und Kantonen zu
Mindereinnahmen von über einer Mrd. Fr. führen. Die Mehrheit der WAK sprach sich
schliesslich für einen Systemwechsel mit Unterhaltskostenabzug aus. Diese Variante
würde beim Bund Steuerausfälle von CHF 120 bis 150 Mio. und bei den Kantonen solche
von CHF 240 bis 450 Mio. verursachen. Neuerwerber sollten ausserdem während 15
Jahren in den Genuss eines vollen Schuldzinsabzugs kommen. Weiter wollte die WAK
eine 12jährige Übergangsfrist einführen, während der die Eigentümer das für sie
günstigere Modell wählen könnten. 2

BERICHT
DATUM: 10.05.2000
DANIEL BRÄNDLI

Das Finanzdepartement veröffentlichte die Vernehmlassungsunterlagen zur Revision
der Wohneigentumsbesteuerung. Der bundesrätliche Vorschlag stützte sich auf die
Empfehlungen der Expertenkommission und beantragte die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung bei einem Wegfall der Schuldzins- und
Unterhaltskostenabzüge. Bundesrat Villiger liess verlauten, nach dem deutlichen Nein
zur Hauseigentümerinitiative sei lediglich eine aufkommensneutrale Reform denkbar.
Mit Ausnahme des SGB sprachen sich alle interessierten Organisationen für den
Systemwechsel aus. Allerdings wollten die SP und der Mieterverband nur eine
kostenneutrale Variante unterstützen, wohingegen der SHEV und die bürgerlichen
Parteien mit deutlichen Steuerermässigungen rechneten. Der SHEV kritisierte in erster
Linie die vorgesehene Streichung des Unterhaltskostenabzugs. Dadurch würden
wichtige Anreize zum Erhalt der Bausubstanz wegfallen. SHEV-Präsident Dettling drohte
im August mit einer neuen Initiative, sollten Bundesrat und Parlament die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Wohneigentumsförderung beschneiden. Bei den Kantonen herrschte ein
uneinheitliches Bild. Der Systemwechsel wurde von elf Kantonen abgelehnt und von
fünfzehn begrüsst.

In einem Grundsatzentscheid sprach sich der Bundesrat im Oktober für eine
Streichung des Unterhaltskostenabzugs aus. Entgegen seiner Ankündigung hat er aber
die Botschaft nicht verabschiedet. Bundesrat Villiger erklärte anlässlich der
Budgetberatung im Parlament, die Gefahr eines Konjunkturabschwungs habe einen
Aufschub notwendig gemacht. 3

Im Februar präsentierte der Bundesrat im Rahmen der Botschaft zum „Steuerpaket
2001“ seinen Vorschlag zur Revision der Wohneigentumsbesteuerung. Er hielt sich an
seine Vernehmlassungsvorlage des Vorjahres und sprach sich für den Verzicht auf die
Besteuerung des Eigenmietwerts und somit für einen Systemwechsel aus. Schuldzinsen
sollten nur noch während der ersten zehn Jahre nach dem Erwerb und
Unterhaltskosten nur noch limitiert von den Steuern abgezogen werden können.
Ausserdem wäre bis zum 45. Altersjahr eine steuerbegünstigte Bauspareinlage im
Rahmen der Säule 3a zugelassen. Damit sich die Hauseigentümerinnen und -eigentümer
auf den Systemwechsel vorbereiten könnten, sollte das neue System erst 2008 in Kraft
treten. Um insbesondere in den Tourismuskantonen die durch die Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung bedingten Ausfälle kompensieren zu können, würde auf
kantonaler Ebene eine Zweitwohnsteuer eingeführt. Diese Massnahmen würden die
Hauseigentümer pro Jahr etwa um CHF 100 Mio. entlasten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2001
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession mit dem Geschäft. Entgegen ihrem
im Vorjahr ausgearbeiteten Modell hielt die Mehrheit der WAK den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Systemwechsel nun nicht mehr für notwendig und beantragte lediglich
Korrekturen am geltenden System. Sie wollte den Eigenmietwert generell auf 60% des
Marktwerts festsetzen und ein Bausparmodell nach Baselbieter Muster einführen. Die
SP-Fraktion war zwar für einen Systemwechsel, nicht aber für massive
Steuererleichterungen für die Hauseigentümer; sie sprach sich zuerst für
Nichteintreten aus. Knapp durchsetzen konnte sich schliesslich, dank der
Unterstützung der SP und der GP, die CVP, welche den vom Bundesrat beantragten
Systemwechsel unterstützte. In der Detailberatung sprach sich der Nationalrat gegen
den Widerstand der Linken für höhere Abzüge aus als der Bundesrat vorgeschlagen
hatte. Unterhaltskosten sollten bereits ab CHF 4'000 (Bundesrat CHF 5'000) und
Schuldzinsen für Ersterwerbende im Betrag von CHF 15'000 für Verheiratete bzw. CHF
7'500 für Alleinstehende abgezogen werden können. Bundesrat Villiger plädierte
vergeblich dafür, angesichts des prekären Zustandes der Bundeskasse und im Hinblick
auf die Gleichbehandlung mit den Mietern mehr Vernunft und Mass walten zu lassen.
Trotzdem stimmte die grosse Kammer für die Einführung eines Bausparmodells nach
basellandschaftlichem Muster. Dieses erlaubt Steuerpflichtigen unter 45 Jahren,
während höchstens 10 Jahren bis zu CHF 12'000 (Verheiratete CHF 24'000) jährlich auf
ein Bausparkonto zu überweisen und von der Steuer abzuziehen. Nur bezüglich der
Übergangsfrist folgte der Rat dem Bundesrat. In der Gesamtabstimmung hiess er die
Vorlage mit 75:60 Stimmen bei 18 Enthaltungen gut; die SP und die Grünen hatten
geschlossen dagegen gestimmt. Im Anschluss daran schrieb der Nationalrat die
parlamentarischen Initiativen Gysin(fdp, BL) von 1998 zum Bausparen (98.455),
Hegetschweiler (fdp, ZH) zur Besteuerung des Eigenmietwerts (99.409) und die der
CVP-Fraktion zur Wohneigentumsförderung (98.457) ab. Nachdem bereits die kleine
Kammer die Standesinitiative des Kantons Aargau für eine tiefere Bewertung des
selbstgenutzten Wohneigentums (99.300) abgelehnt hatte, schloss sich ihr der
Nationalrat an.

Durch die Anpassungen des Nationalrats steigen die Ausfälle gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag (CHF 90 Mio.) auf CHF 280 Mio. an. Dazu kommen noch rund
CHF 50 Mio. für das Bausparmodell. Bezüglich der Auswirkungen auf die Kantone
nannte der Bundesrat als Antwort auf die Interpellation von Nationalrat Zanetti (sp, SO)
(01.3519) zusätzliche Mindereinnahmen bei ihrem Anteil an der direkten Bundessteuer
von CHF 65 Mio. (der Vorschlag des Bundesrates sah einen Ausfall von CHF 35 Mio. vor).
Dazu kommen noch nicht bezifferbare, aber erhebliche Mindererträge bei den Staats-
und Gemeindesteuern. In ihren ersten Beschlüssen korrigierte die WAK des Ständerats
die Entscheide des Nationalrats wieder nach unten und sah geringere
Einnahmeausfälle vor. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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In der Herbstsession lehnte der Ständerat einen Systemwechsel bei der
Wohneigentumsbesteuerung ab und schuf damit eine gewichtige Differenz zum
Nationalrat. In der Eintretensdebatte beantragte Kommissionssprecher Schiesser (fdp,
GL), die Eigenmietwertbesteuerung nicht abzuschaffen und damit auf einen
Systemwechsel zu verzichten. Stattdessen solle die Eigenmietwertbesteuerung im
Rahmen der geltenden Ordnung optimiert werden. Konkret beantragte er eine
Reduktion des Eigenmietwerts auf 60% des Marktwerts, eine griffige Härtefallregelung
und die Einführung eines Bausparmodells. Der vom Nationalrat im Vorjahr beschlossene
Systemwechsel löse zwar das Problem der gerechten Festlegung des Eigenmietwerts,
und das Schuldenmachen werde nicht mehr belohnt, doch erfordere er für
Ersterwerber Abfederungen, die vermutlich mehr kosteten, als vom Bundesrat
veranschlagt. Deshalb sei die geltende Ordnung mit der Möglichkeit des unbegrenzten
Abzugs der Schuldzinsen und der Unterhaltskosten einem Systemwechsel vorzuziehen.
Leuenberger (sp, SO) plädierte für Nichteintreten, da die zusätzlichen
Steuererleichterungen – nach den Entlastungen bei der Familienbesteuerung – für den
Bund nicht finanzierbar seien. Namens der CVP-Fraktion forderte David (cvp, SG)
sowohl eine steuerliche Entlastung der Familien als auch eine Entlastung des
Wohneigentums und damit einen Systemwechsel. Bundesrat Villiger hielt einen
Systemwechsel nicht für zwingend, doch sei das heutige System nicht gerecht, weil es
Begüterte, wenn sie die Abzugsmöglichkeiten geschickt nutzten, deutlich bevorzuge.
Der Rat trat auf die Vorlage ein und lehnte mit 23:13 Stimmen den Antrag David und
damit den Systemwechsel ab. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer
grossmehrheitlich den Anträgen ihrer WAK: Sie beschloss eine Reduktion des
Eigenmietwerts auf 60% des Marktmietwerts und lehnte einen Antrag Plattner (sp, BS)
und die Empfehlung des Bundesrats, der nur auf zwei Drittel des Marktwerts
hinuntergehen wollte, ab. Anschliessend setzte sich eine Minderheit Dettling (fdp, SZ)
durch, die in Härtefällen den Eigenmietwert bis zur Hälfte herabsetzen wollte – die
Kommissionsmehrheit hatte nur bis zu zwei Drittel zugestehen wollen. Die maximale
Höhe der abziehbaren Schuldzinsen wurde unverändert aus der alten Regelung
übernommen (Vermögensertrag plus CHF 50'000). Beim Bausparen folgte die kleine
Kammer dem Vorschlag des Bundesrats und lehnte das basellandschaftliche Modell, das
der Nationalrat favorisiert hatte, ab. Zusätzlich wurde die Behandlungsfrist der
Parlamentarischen Initiativen Bisig (99.413), Büttiker (99.412) und Maissen (98.458) um
zwei Jahre verlängert. In der Wintersession hielt der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission gegen die Stimmen der FDP und der SVP an der Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung fest. Gegen die Stimmen der Grünen und der SP bekräftigte
er auch seinen Entscheid für das basellandschaftliche Modell des Bausparens. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Frühjahr hielt der Ständerat bei der Wohneigentumsbesteuerung an seiner Absicht
fest, den Eigenmietwert auf 60% des Marktwerts zur reduzieren; der Nationalrat
hingegen beharrte auf der Aufhebung der Eigentumsbesteuerung. In der letzten Runde
des Differenzbereinigungsverfahrens schloss sich die kleine Kammer mit 23:20
Stimmen der Version des Nationalrats an und entschied sich für den Systemwechsel bei
der Eigenmietwertbesteuerung; die Mehrheit des Ständerates hatte das Risiko einer
Nulllösung bei der Einigungskonferenz oder eines Scheiterns des ganzen Steuerpakets
nicht eingehen wollen. Der anschliessende Ordnungsantrag von Kommissionspräsident
Schiesser(fdp, GL), das Geschäft nach diesem Grundsatzentscheid an die Kommission
zurückzuweisen, um die finanzpolitischen Auswirkungen zu überprüfen, wurde knapp
abgelehnt. Bei den Liegenschaftskosten schloss sich die kleine Kammer der
nationalrätlichen Variante an und nahm im Vergleich zum Bundesrat zusätzliche
Steuerausfälle von CHF 70 Mio. in Kauf. Beim Schuldzinsabzug folgte sie der Vorlage des
Bundesrats, ebenfalls beim Bausparen, wo sie sich, mit Stichentscheid des Präsidenten,
für das Modell im Rahmen der Säule 3a aussprach – der Nationalrat hatte das
basellandschaftliche Modell vorgezogen.
In der Einigungskonferenz setzten sich die nationalrätlichen Positionen durch:
Schuldenabzüge für Ersterwerber von CHF 7'500 für Einzelpersonen resp. CHF 15'000
für Ehepaare, Bausparen nach dem basellandschaftlichen Modell sowie Inkrafttreten
des Systemwechsels auf 2008. Im Nationalrat plädierte SP-Fraktionschefin Fässler (SG)
vergeblich für die Ablehnung des Antrags der Einigungskonferenz. Das Steuerpaket habe
Entlastungen für Familien mit Kindern versprochen. Die Steuererleichterungen von CHF
1,2 Mrd. kämen jedoch zu zwei Dritteln jenen rund 10% der Haushalte zugute, die über
mehr als CHF 100'000 steuerbares Einkommen verfügen, also genau jenen Personen,
die nicht darauf angewiesen seien. Finanzminister Villiger hielt fest, dass der Bundesrat
den Systemwechsel weg vom Eigenmietwert befürwortet habe. Die zusätzlichen
Abzugsmöglichkeiten seien aber finanzpolitisch übertrieben und von der
Steuergerechtigkeit her fragwürdig. Diesen Teil des Steuerpakets könne der Bundesrat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH
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nicht mittragen. Beide Räte nahmen den Antrag der Einigungskonferenz an. Das
Steuerpaket passierte die Schlussabstimmung im Nationalrat mit 97:69 Stimmen (gegen
die Voten von SP, Grünen und EVP), der Ständerat verabschiedete die Vorlage unter
Namensaufruf mit 30:13 Stimmen und 2 Enthaltungen. 7

Der Schweizerische Hauseigentümerverband zeigte sich über das Ja des Parlaments
zum Steuerpaket befriedigt und sistierte die geplante Lancierung eigener
Volksinitiativen im Bereich des Bausparens und der Eigenmietwertbesteuerung. Die
kantonalen Finanzdirektoren hingegen lehnten die Steuerreform ab. Einen reinen
Systemwechsel hätten sie unterstützt, nicht jedoch das nun vorliegende Modell, das
trotz Abschaffung des Eigenmietwerts weiterhin grosszügige Abzüge für
Unterhaltskosten und Schuldzinsen erlaubt. Die entsprechenden Steuerausfälle seien
für die Kantone nicht tragbar. In der Folge reichten die Regierungen resp. Parlamente
von Bern, Graubünden, Solothurn, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Schaffhausen, Wallis,
Obwalden, Sankt Gallen und Waadt erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein
Kantonsreferendum ein. Da das Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im
September unklar war, reichte ein links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum
gegen das Steuerpaket ein. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH

Steuerpaket 2001 – Vorlage zur Reform der
Ehepaar-und Familienbesteuerung (BRG
01.021)

Direkte Steuern

In der Herbstsession des Vorjahres hatte der Nationalrat einen parlamentarischen
Vorstoss gutgeheissen, der das Vollsplitting bei der Familienbesteuerung verlangt. Im
Berichtsjahr standen zahlreiche weitere Vorstösse zur Behandlung an. Der Bundesrat
bat um Zurückhaltung, weil er sich bei der Planung der zukünftigen
Familienbesteuerung stark behindert fühlte. Im März trat Bundesrat Villiger vor die
Presse und kündigte im Rahmen eines bundesrätlichen Steuerpakets
Steuerermässigungen für Familien mit Kindern an. Ebenso setzte sich die
Landesregierung zum Ziel, Ehepaare bei der Besteuerung gegenüber
Konkubinatspaaren gleichzustellen. Insgesamt rechnete der Bundesrat mit
Mindereinnahmen von rund 1,3 Mia Fr. bei Bund und Kantonen. Vier Varianten standen
zur Wahl: Das „Vollsplitting ohne Wahlrecht“, welches vom Bundesrat und den
Finanzdirektoren favorisiert wurde, besteuert das gemeinsame Einkommen
verheirateter Paare je hälftig. Aufgrund der Progression fällt so der Steuersatz
bedeutend geringer aus. Bei der Variante „Vollsplitting mit Wahlrecht“ kommen auch
Konkubinatspaare zum Zug. Das Modell „Individualbesteuerung“ hat die
Steuerveranlagung jeder mündigen Person zur Folge. Beim Ansatz „Familiensplitting“
werden alle Personen einzeln veranlagt, Ehepaare und Konkubinatspaare mit
minderjährigen Kindern können allerdings vom Splitting profitieren. Ein fünftes Modell
„Abbau der Progression“ entstammt einer ständerätliche Initiative. Es verfolgt eine
Verflachung der Progressionskurve bei der direkten Bundessteuer, Korrekturen bei den
Soziallasten und die steuerliche Gleichstellung von Ehe- und Konkubinatspaaren.
Unabhängig von der Umsetzung dieser Modelle will der Bundesrat Einkommen unterhalb
des Existenzminimums in Zukunft nicht mehr besteuern, Eltern einen höheren
Kinderabzug gewähren und überdies einen Abzug für Betreuungskosten einführen. Auch
die Prämien für die obligatorische Kranken- und Unfallversicherung sollen voll
abzugsfähig werden. 

Im Oktober fällte der Bundesrat seinen Grundsatzentscheid allerdings zugunsten einer
Mischvariante: dem „Teilsplittings ohne Wahlrecht“. Ehepaare sollen wahlweise
entweder weiterhin gemeinsam besteuert oder separat auf der Basis eines durch 1,9
dividierten Gesamteinkommens veranschlagt werden. Mit den Einsparungen gegenüber
dem Vollsplitting sollen höhere Kinderabzüge eingeführt werden. In der
Vernehmlassung lehnten SP und Gewerkschaften diese Reform jedoch ab. Profitieren
würden ihrer Meinung nach lediglich Paare mit hohem Einkommen. Die Kantone
wehrten sich gegen den durch die Individualbesteuerung anfallenden Mehraufwand.
FDP und SVP hielten am Vollsplitting fest und die CVP favorisierte das Familiensplitting.
Sukkurs erhielt das Familiensplitting ausserdem von den Wirtschaftsverbänden.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Überraschend wich aber Bundesrat Villiger im November von seinem Vorhaben ab, die
Reform noch während der Wintersession im Parlament beraten zu lassen. Aufgrund der
unsicheren Konjunkturlage müssten die Bundesfinanzen neu beurteilt werden. 9

Ende Februar präsentierte der Bundesrat im Rahmen der Botschaft zum Steuerpaket
2001 die Reformen zur Familienbesteuerung. Diese bestätigten die
Grundsatzentscheide vom Oktober 2000 zugunsten des Teilsplittings ohne Wahlrecht.
Die Einsparungen sollten eine Erhöhung des Kinderabzugs bei der direkten
Bundessteuer von 5600 auf 9000 Fr. erlauben. Damit könne den Familienlasten – auch
bei Konkubinatspaaren – vermehrt Rechnung getragen werden. Des weiteren ist ein
berufsbedingter Abzug für die Fremdbetreuung von Kindern unter 16 Jahren von
höchstens 4400 Fr. sowie ein Abzug der Prämien für die obligatorische Kranken- und
Unfallversicherung geplant. Letzterer würde in Form einer Pauschale für jeden Kanton
separat festgelegt, entsprechend der kantonalen Durchschnittsprämie. Die Kantone
müssten ebenfalls ein Splitting-Verfahren für Verheiratete und einen Abzug der
Fremdbetreuungskosten einführen, doch wären sie frei in der Ausgestaltung. Auch der
Pauschalabzug für die obligatorischen Kranken- und Unfallversicherungsprämien wäre
obligatorisch.  

Auf die einfache Anfrage Fehr (sp, ZH) (Anf. 00.1127) betreffend alternative
Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stärkung von Familien hielt der Bundesrat fest,
dass sich die Reform auf die Ehepaar- und Familienbesteuerung beschränke. Eine
Ausweitung dieses Themas auf aussersteuerliche Bereiche würde den für das
Steuerpaket 2001 massgeblichen Rahmen sprengen. So lehnte der Bundesrat die
Abschaffung der Krankenkassenprämien für Kinder und Jugendliche in Ausbildung ab,
desgleichen Sozialabzüge vom Steuerbetrag anstatt vom steuerpflichtigen Einkommen,
weil dies die Steuerprogression verschärfen würde. Gegenüber einer
bundesrechtlichen Regelung der Familienzulagen sei er hingegen grundsätzlich positiv
eingestellt 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Herbst nahm der Nationalrat die Beratungen der Vorlage zur Familienbesteuerung in
Angriff. Um alle Familien gleichzustellen, beantragte Meier-Schatz (cvp, SG) namens der
Kommission, das Teilsplitting auch auf Konkubinatspaare mit Kindern auszudehnen,
ausserdem, die Kinderabzüge auf 11'000 Fr. zu erhöhen und einen
Kinderbetreuungsabzug von 7000 Fr. sowie einen zusätzlichen Ausbildungsabzug von
3000 Fr. einzuführen. Rückweisungsanträge von linker und grüner Seite, die eine
Individualbesteuerung (Fehr, sp ZH), ein Familiensplitting (Fässler, sp SG) oder eine
gezielte Unterstützung von Familien in Form einer Rente (Genner, gp ZH) forderten,
blieben chancenlos. Auch ein Antrag Fässler (sp, SG), Abzüge statt vom steuerbaren
Einkommen vom steuerbaren Betrag zu gewähren, um kleinere und mittlere Einkommen
zu entlasten, wurde abgelehnt. Mit 84:81 Stimmen beschloss der Rat jedoch auf Antrag
Rechsteiner (sp, SG) beim Gesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der
Kantone und Gemeinden eine Steuerbefreiung des Existenzminimums bei den
Kantons- und Gemeindesteuern. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Frühling schickte die WAK-SR zwei neue Varianten der Familienbesteuerung mit
unterschiedlichen Divisoren an die Kantone zur Vernehmlassung; diese fanden wenig
Anklang. Darauf schlug die WAK dem Ständerat die Einführung der
Individualbesteuerung vor. Mit 24:17 Stimmen hielt der Rat jedoch am Teilsplitting mit
Divisor 1,9 fest, das vom Bundesrat und vom Nationalrat favorisiert wird. In der
Detailberatung strich der Ständerat im Einklang mit der Kommission und dem
Bundesrat das vom Nationalrat eingeführte Wahlrecht (gemeinsame Veranlagung oder
Splitting) für Konkubinatspaare mit Kindern. Anschliessend stutzte er die vom
Nationalrat grosszügig genehmigten Abzüge zurück: Er setzte den
Betreuungskostenabzug auf 4000 Fr. fest, kürzte den Kinderabzug auf 9300 Fr. und
strich den Ausbildungsbeitrag für Jugendliche. Beim Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden stimmte er mit 25:18
Stimmen einem Antrag Plattner (sp, BS) zu, der die Kantone nicht dazu zwingt, zum
Teilsplitting überzugehen; damit können die Kantone zwar nicht die
Individualbesteuerung einführen, jedoch ihre Doppeltarife beibehalten. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2002
MAGDALENA BERNATH
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In der Differenzbereinigung bekräftigte der Nationalrat seine Beschlüsse vom Vorjahr:
Abzug der Kinderbetreuungskosten von 7000 Fr., Erhöhung des Kinderabzuges auf
11 000 Fr. und Ausbildungsabzug von 3000 Fr. Ausserdem beschloss er mit 105:56
Stimmen im Gegensatz zum Nationalrat, den Kantonen den Wechsel zum Teilsplitting-
Modell vorzuschreiben. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Differenzbereinigungsverfahren betreffend das Steuerpaket 2001 setzte sich der
Ständerat bei den Kinderabzügen (9300 Fr. statt 11'000 Fr.) durch, beim Abzug der
Kinderbetreuungskosten von 7000 Fr. schloss er sich dem Nationalrat an; dieser
verzichtete auf einen Abzug von 3000 Fr. für Jugendliche in Ausbildung. Die
Einigungskonferenz lehnte wie zuvor der Ständerat das Wahlrecht (gemeinsame
Veranlagung oder Splitting) für Konkubinatspaare ab, folgte aber dem Nationalrat bei
der Verankerung des Splittings im Steuerharmonisierungsgesetz, welches die Kantone
zwingt, zum Teilsplitting überzugehen. Im Einklang mit dem Bundesrat überwies der
Ständerat ein Postulat Lauri (svp, BE) (Po. 02.3549), das die Regierung beauftragt, dem
Parlament bis Ende 2004 einen Bericht über die Möglichkeit zur Einführung der
Individualbesteuerung in Bund und Kantonen zu unterbreiten. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Steuerpaket 2001 (BRG 01.021)

Direkte Steuern

Die parlamentarischen Vorstösse im Steuerwesen sind in den vergangenen Jahren
markant angestiegen. Angesichts dieser Situation und einer allgemein erwarteten
Genesung des Bundeshaushalts hat Bundesrat Villiger im Frühjahr ein umfassendes
Steuerpaket präsentiert. Der Bundesrat will Familien steuerlich besser stellen, die
Stempelsteuer teilweise abschaffen, Steuersünder amnestieren und die
Wohneigentumsbesteuerung neu regeln. Das Konzept wurde bis zum Oktober in einem
Botschaftsentwurf verfeinert und sollte dem Parlament noch im Dezember vorgelegt
werden. Nachdem aber neue Ängste über eine Konjunkturabschwächung aufgetreten
waren, verschob der Bundesrat Ende November die angekündigte Botschaft. Allein das
Anliegen einer teilweisen Abschaffung der Stempelsteuer konnte in der Wintersession
umgesetzt werden. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2000
DANIEL BRÄNDLI

Im Februar präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Steuerpaket 2001. Dieses
umfasst drei Vorlagen: Die Reform der Ehepaar- und Familienbesteuerung (Teilsplitting
ohne Wahlrecht) sieht Entlastungen von 910 Mio Fr. (Kantone: zusätzliche 400 Mio) für
Ehepaare und Familien vor, die Neuregelung der Wohneigentumsbesteuerung soll einen
Systemwechsel beim Eigenmietwert ermöglichen (Kosten Bund: 85 Mio, Kantone: 35
Mio), und bei der Umsatzabgabe will der Bundesrat die dringlichen Massnahmen ins
ordentliche Recht überführen (Kosten Bund: 310 Mio). 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.03.2001
MAGDALENA BERNATH

Die dritte Vorlage des Steuerpakets 2001 betrifft die Umsatzabgabe und bezweckt, die
beiden dringlichen Revisionen vom 19. März 1999 und vom 15. Dezember 2000 ins
ordentliche Recht überzuführen, da sie Ende 2002 auslaufen. In der Herbstsession
hiess der Nationalrat die Vorlage gut. Gegen den Bundesrat folgte er dabei den
Anträgen Kaufmann (svp, ZH), auch Pensionskassen und Lebensversicherungen und
deren im Ausland domizilierte Kunden von der Stempelsteuer zu befreien. Im
Einverständnis mit dem Bundesrat beschloss der Rat zudem eine Steuerbefreiung der
AHV- und Arbeitslosenkassen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Auf Antrag seiner WAK beschloss der Nationalrat in der Herbstsession, auch
Entlastungen für Unternehmen ins Steuerpaket aufzunehmen. Vergeblich hatte der
Bundesrat um etwas Geduld gebeten, bis er seine Reformvorschläge ausgearbeitet
habe. Die grosse Kammer senkte den Steuersatz von 8,5% auf 8% des Reingewinnes –
economiesuisse hatte eine Verringerung auf 7,5% gefordert. Einen Antrag Fehr (sp, ZH),
der die KMU mittels Abzug der Ausbildungskosten für Lehrtöchter und Lehrlinge
entlasten wollte, lehnte der Rat ab. Hingegen überwies er im Einverständnis mit dem
Bundesrat eine Motion seiner WAK (Mo. 01.3214), welche die Beseitigung steuerlicher

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2001
MAGDALENA BERNATH
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Ungerechtigkeiten für die KMU verlangte, und stimmte der ständerätlichen Motion
Schweiger (Mo. 00.3552) (fdp, ZG) mit 71:52 Stimmen zu, welche ebenfalls
Steuerleichterungen für die KMU verlangte. In seiner Antwort auf eine Interpellation der
SVP-Fraktion (Ip. 013040) betonte der Bundesrat, Massnahmen zugunsten der
Unternehmungen müssten mit einer nachhaltigen Finanzpolitik vereinbar sein. Im
Anschluss an die Swissair-Krise erklärte sich die Wirtschaft bereit, für ein paar Jahre
auf die vom Nationalrat beschlossene Steuersatzsenkung zu verzichten. 18

Im Herbst legte die vorberatende WAK dem Nationalrat in Abänderung des
Bundesratsvorschlags zum Steuerpaket 2001 nur zwei Vorlagen vor: Die erste
beinhaltete neben der Familien- und Ehepaarbesteuerung auch die
Unternehmensbesteuerung und die Stempelabgaben, die zweite die
Wohneigentumsbesteuerung. Obschon Bundesrat Villiger zur Mässigung aufrief,
beschloss der Nationalrat zusätzliche Steuersenkungen von 800 Mio Fr. bei den
Bundeseinnahmen, die vor allem den Unternehmen und den Wohneigentümerinnen
und -eigentümern zugute kommen sollen. 

Der WAK-SR gingen diese zusätzlichen Entlastungen zu weit. Sie strich im Oktober im
Einverständnis mit den Interessenvertretern der Wirtschaft die vom Nationalrat
beschlossene Senkung der Gewinnsteuer für Unternehmen (-300 Mio Fr.). Auch bei
der Wohneigentumsbesteuerung zeigte sie sich weniger grosszügig. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.10.2001
MAGDALENA BERNATH

Im Vorjahr hatte der Nationalrat Erleichterungen beim Steuerpaket 2001 von insgesamt
2,75 Mia Fr. (Bund: 2,16 Mia, Kantone: 590 Mio) beschlossen – die Vorlage des
Bundesrats sah 1,73 Mia Fr. vor (Bund: 1,305 Mia, Kantone: 425 Mio). Der Ständerat war
nicht bereit, weitere Steuergeschenke zu machen. Nachdem er einen
Nichteintretensantrag Leuenberger (sp, SO) abgelehnt hatte, kürzte er die
Einnahmenausfälle auf 1,6 Mia Fr. (Bund: 1,2 Mia, Kantone: 400 Mio). Mit 21:17 Stimmen
beschloss er, die drei Vorlagen Ehegatten-/Familienbesteuerung,
Wohneigentumsbesteuerung und Stempelabgaben gemeinsam dem Referendum zu
unterstellen; Spoerry (fdp, ZH) hatte sie gesondert präsentieren wollen, um den
Stimmberechtigten maximale Entscheidungsfreiheit zu gewähren. In der
Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat das Steuerpaket 2001 mit 32:0
Stimmen. In der Differenzbereinigung verwarf der Nationalrat zuerst einen Antrag
Genner (gp, ZH), die den ständerätlichen Beschlüssen zustimmen wollte, um das ganze
Steuerpaket in der Schlussabstimmung abzulehnen, und hielt anschliessend
grösstenteils an seinen Beschlüssen vom Vorjahr fest; diese führen zu Steuereinbussen
von 2,41 Mia Fr. (Bund: 1,77 Mia, Kantone: 640 Mio). 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.11.2002
MAGDALENA BERNATH

Im Gegensatz zum Nationalrat sprach sich der Ständerat im Rahmen des Steuerpakets
2001 wegen der schwierigen Finanzlage des Bundes für die Beibehaltung der
Stempelabgaben für die Pensionskassen und die schweizerischen Lebensversicherer
aus. Er überwies aber gegen den Antrag des Bundesrates ein Postulat Saudan (fdp, GE),
das die Regierung auffordert, dem Risiko Rechnung zu tragen, dass schweizerische
Pensionskassen gegenüber jenen aus der EU benachteiligt werden, weil sie der
Stempelsteuer unterstellt sind. Bei den sogenannten Corporates (Firmenkunden mit
Domizil im Ausland resp. ausländische Gesellschaften, deren Aktien an einer
anerkannten Börse kotiert sind) unterstützte der Rat den Antrag Spoerry (fdp, ZH), der
die Fassung des Nationalrates präzisiert und die Steuerausfälle deutlich beschränkt, um
einer Abwanderung ins Ausland entgegenzuwirken. Gegen den Willen des Bundesrates,
aber im Einklang mit dem Nationalrat stimmte er ausserdem einer Erhöhung der
Freigrenze für die Emissionsabgabe von 250'000 auf 1 Mio Fr. zu, um die KMU zu
entlasten. In der Differenzbereinigung schwenkte die grosse Kammer auf die Version
des Ständerates ein und verzichtete darauf, die Pensionskassen und die
schweizerischen Lebensversicherer zu entlasten. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2002
MAGDALENA BERNATH
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In der Herbstsession folgte der Ständerat den Anträgen seiner Kommission und verwarf
die vom Nationalrat im Vorjahr im Rahmen des Steuerpakets 2001 beschlossene
Senkung des Gewinnsteuersatzes von 8,5 auf 8% für Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften. Eine Senkung verursache 300 Mio Fr. Steuerausfälle, und die
Wirkung stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten. Das Anliegen für bessere
wirtschaftliche Rahmenbedingungen müsse im Zusammenhang mit der
Unternehmenssteuerreform wieder aufgenommen werden. In der Differenzbereinigung
hielt der Nationalrat jedoch gegen die Stimmen der Linken an der Senkung des
Gewinnsteuersatzes für Unternehmen fest und überwies eine Motion seiner WAK (Mo.
02.3638), die vom Bundesrat bis Mitte 2003 eine Botschaft zur
Unternehmenssteuerreform II verlangte. Der Bundesrat unterstützte die
rechtsformneutrale Besteuerung und die Milderung der Doppelbesteuerung
(Besteuerung der Gewinne einerseits und der Dividenden bei der Ausschüttung als
Einkommen andererseits), die vor allem Personengesellschaften betrifft. Er wollte den
Vorstoss jedoch nur als Postulat entgegennehmen, da eine weitere Vorlage zur
Unternehmensbesteuerung bereits in Bearbeitung ist, aber erst in der zweiten Hälfte
2003 vorliegt. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2002
MAGDALENA BERNATH

In der Differenzbereinigung des Steuerpakets folgte der Nationalrat der Auffassung des
Ständerats und verzichtete auf die Senkung des Gewinnsteuersatzes von 8,5% auf 8%
für Unternehmen. In seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Maillard (sp, VD) (Anfrage
03.1117) betreffend die Wirkung des Steuerpaketes auf die Beschäftigungslage erklärte
der Bundesrat, er könne keine zuverlässige Schätzung über die Zahl der durch das
Steuerpaket zusätzlich geschaffenen Arbeitsplätze vorlegen. Ein im Zusammenhang mit
der geplanten Unternehmenssteuerreform II erstelltes Gutachten gehe jedoch davon
aus, dass die von Steuerreduktionen ausgehenden Wachstums- und
Beschäftigungseffekte etliche Jahre benötigten, bis sie sich voll entfalteten. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.05.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Frühjahr bereinigte der Ständerat die letzten Differenzen im Steuerpaket 2001
betreffend die Stempelabgaben, indem er sich dem Beschluss des Nationalrates
anschloss, die Umsätze börsenkotierter ausländischer Firmen von der Abgabe zu
entlasten. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

In der Sommersession verabschiedete das Parlament das Steuerpaket 2001, nachdem
der Ständerat in der letzten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens dem
Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung zugestimmt und die
Einigungskonferenz die verbliebenen Unterschiede ausgeräumt hatte. Das Paket
passierte die Schlussabstimmung im Nationalrat mit 97:69 Stimmen (gegen die Voten
von SP, Grünen und EVP), im Ständerat unter Namensaufruf mit 30:13 Stimmen bei 2
Enthaltungen. Die von den Räten verabschiedete Vorlage sieht Steuereinbussen von
insgesamt 2,01 Mia Fr. vor (Bund: 1,5 Mia, Kantone: 510 Mio. Fr.) – der Bundesrat hatte
ursprünglich mit Mindereinnahmen von 1,73 Mia Fr. gerechnet (Bund: 1,305 Mia,
Kantone: 425 Mio). 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 26

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das Steuerpaket hat insbesondere bei der Wohneigentumsbesteuerung massive
Steuerausfälle für die Kantone zur Folge; deshalb lehnten die kantonalen
Finanzdirektoren die Steuerreform ab. In der Folge reichten elf – nötig gewesen wären
acht – kantonale Regierungen resp. Parlamente (BE, BS, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VS,
VD) erstmals in der Geschichte des Bundesstaates ein Kantonsreferendum ein. Da das
Zustandekommen des Kantonsreferendums bis im September unklar war, reichte ein
links-grünes Komitee ebenfalls das Referendum gegen das Steuerpaket ein. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.10.2003
MAGDALENA BERNATH
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Am 16. Mai 2004 entschied das Volk über das Steuerpaket. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben. 28

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 15.05.2004
MAGDALENA BERNATH

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Am 16. Mai 2004 kam das Steuerpaket zur Abstimmung. Insbesondere aufgrund der
befürchteten Einbussen bei der Wohneigentumsbesteuerung sprachen sich neben den
elf Kantonen (BS, BE, GL, GR, JU, OW, SG, SH, SO, VD, VS), welche erstmals seit 1874 das
Standesreferendum ergriffen hatten, auch neun weitere für die Ablehnung der Vorlage
aus. Linke und Grüne, welche ebenfalls das Referendum ergriffen hatten,
Gewerkschaften und der Schweizerische Mieterverband gaben die Nein-Parole heraus.
Zur Befürworterseite zählten die FDP und die SVP sowie die Wirtschafts- und
Arbeitgeberverbände und der Schweizerische Hauseigentümerverband. Auch die CVP
befürwortete das Steuerpaket, allerdings hatten viele Kantonalsektionen die Nein-
Parole herausgegeben.

Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 821 475 (34,1%)
Nein: 1 585 910 (65,9%)

Parolen:
– Ja: CVP (9*), FDP (1*), SVP (1*), LP, EDU, FP, Lega; economiesuisse, SGV, ZSA,
Hauseigentümerverband, Gemeindeverband.
– Nein: SP, GP, CSP, EVP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, Mieterverband, Städteverband,
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren.
– Stimmfreigabe: SBV
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 50,8% verwarf das Volk das Steuerpaket mit
65,9% Nein- Stimmen. Lediglich in den drei Bezirken Meilen (ZH), Höfe (SZ) und
Rheintal (SG) waren Ja-Mehrheiten zustande gekommen. Gemäss der Vox-Analyse
lehnten Frauen, die städtische Bevölkerung und Personen mit niedrigem Einkommen
die Vorlage noch deutlicher ab als Männer, die Landbevölkerung und Personen mit
höherem Haushaltseinkommen. Ausschlaggebend für das Stimmverhalten waren die
Parteiverbundenheit und die Einstufung auf der Links-Rechts-Achse: Unter den
Befragten, welche Sympathien für die SVP bekundeten, nahmen 52%, bei der FDP 58%
das Steuerpaket an, bei der SP stiess es auf massive Ablehnung (17% Ja). Ein
differenzierteres Bild zeigte sich bei der CVP, wo lediglich 31% der Befragten, die der
CVP nahe standen, das Steuerpaket gemäss der nationalen Parteiparole annahmen (9
kantonale Sektionen hatten die Nein-Parole herausgegeben). Diese Tendenz zur
Polarisierung zwischen den Parteien bestätigte sich durch die Positionierung der
Befragten auf einer Links-Rechts-Achse: Je weiter links sich die Befragten auf der
Achse einstuften, desto stärker fiel die Ablehnung des Steuerpakets aus, je weiter
rechts die Einstufung, desto stärker die Zustimmung. Aus der Untersuchung der
Stimmmotive ging hervor, dass nach Auffassung der Gegnerinnen und Gegner das
Steuerpaket zu stark den gut Verdienenden zugute kam und zu viele unterschiedliche
Massnahmen enthielt. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.05.2004
MAGDALENA BERNATH
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Auswirkungen des Steuerpakets auf
finanzschwache Kantone (Ip. 02.3029)

Direkte Steuern

In seiner Antwort auf eine Interpellation Hess (fdp, OW) räumte der Bundesrat ein, dass
die Familienbesteuerungsreform zu Ausfällen führe, welche die finanzschwachen
Kantone besonders hart treffen könne. Es sei jedoch nicht sinnvoll, vor dem
Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichs noch Änderungen am geltenden System
vorzunehmen. 30

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 05.06.2002
MAGDALENA BERNATH

Verlängerung der dringlichen Massnahmen
(BRG 02.031)

Indirekte Steuern

Da die Bestimmungen zur Umsatzabgabe wegen Verzögerungen beim Steuerpaket 2001
nicht rechtzeitig ins ordentliche Recht übergeführt werden können, stimmte das
Parlament einer Verlängerung der dringlichen Massnahmen bis Ende 2005 zu. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2002
MAGDALENA BERNATH

HEV droht mit der Lancierung von
Volksinitiativen (2002)

Wohnungsbau und -eigentum

Um Druck auf die parlamentarischen Beratungen zu machen, gab der Schweizerische
Hauseigentümerverband im Sommer bekannt, er plane die Lancierung zweier
Volksinitiativen: Die eine verlange ein Bausparmodell à la Baselland, die andere solle
den Hausbesitzern spürbare steuerliche Erleichterungen bringen. Den definitiven
Entscheid über die Initiativen wolle der Verband nächsten Frühling fällen, wenn
feststünde, inwieweit seine Forderungen im „Steuerpaket 2001“ berücksichtigt worden
sind. 32

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.07.2002
MAGDALENA BERNATH

Empfehlung an den Bundesrat, das
Steuerpaket aktiv zu unterstützen (03.3516)

Direkte Steuern

Als Reaktion auf die Vorbehalte des Bundesrats zum Steuerpaket wegen der
Wohneigentumsbesteuerung überwies der Ständerat gegen den Antrag der Regierung
eine Empfehlung von Helen Leumann (fdp, LU). Diese forderte den Bundesrat auf, das
Steuerpaket in der bevorstehenden Volksabstimmung aktiv zu unterstützen,
namentlich im Bundesbüchlein. In seiner Stellungnahme betonte der Bundesrat, er
halte die Beschlüsse des Parlaments zur Wohneigentumsbesteuerung, die bei den
Abzügen für Unterhaltskosten und für Schuldzinsen zulasten der Steuereinnahmen weit
über die Anträge des Bundesrates hinausgegangen seien, verfassungsrechtlich,
finanzpolitisch sowie aus föderalistischer Sicht für äusserst problematisch. Da das
Parlament gegen den Antrag des Bundesrates zudem die drei einzelnen Vorlagen des
Steuerpakets miteinander verknüpft habe, sei eine differenziertere Haltung weder für
den Bundesrat noch für das Volk möglich. In den Abstimmungserläuterungen werde der
Bundesrat den Standpunkt des Parlamentes objektiv und vollständig zum Ausdruck
bringen und die Annahme der Vorlage beantragen, aber gleichzeitig auf seine
divergierende Meinung in Bezug auf die den Systemwechsel flankierenden Massnahmen
bei der Wohneigentumsbesteuerung hinweisen. Dasselbe Anliegen verfolgte auch das
gleich lautende Postulat 03.3563 von Nationalrat Hegetschweiler (fdp, ZH). 33

ANDERES
DATUM: 08.12.2003
MAGDALENA BERNATH
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Änderung der Inkraftsetzung (BRG 03.063)

Direkte Steuern

Als bekannt wurde, dass das Referendum gegen das Steuerpaket zustande gekommen
war, die Volksabstimmung darüber aber voraussichtlich erst im Frühjahr 2004
stattfinden wird, beschloss das Parlament auf Antrag des Bundesrates, die Änderungen
im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung sowie der Stempelabgaben nicht am 1.
Januar 2004, sondern erst am 1. Januar 2005 in Kraft zu setzen (die
Wohneigentumsbesteuerung ist davon nicht betroffen, da die neuen Regelungen erst
ab 2008 rechtskräftig werden). Eine rückwirkende Inkraftsetzung im Falle einer
Annahme der Vorlage in der Abstimmung hätte erhebliche praktische Probleme für
Steuerzahler und Steuerbehörden geschaffen. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH

Bei einer hohen Stimmbeteiligung von 50,8% verwarf das Volk das Steuerpaket mit
65,9% Nein- Stimmen. Lediglich in den drei Bezirken Meilen (ZH), Höfe (SZ) und
Rheintal (SG) waren Ja-Mehrheiten zustande gekommen. Gemäss der Vox-Analyse
lehnten Frauen, die städtische Bevölkerung und Personen mit niedrigem Einkommen
die Vorlage noch deutlicher ab als Männer, die Landbevölkerung und Personen mit
höherem Haushaltseinkommen. Obwohl die Wohneigentümer weniger negativ
eingestellt waren, stimmten auch sie mehrheitlich dagegen. Ausschlaggebend für das
Stimmverhalten waren die Parteiverbundenheit und die Einstufung auf der Links-
Rechts-Achse: Unter den Befragten, welche Sympathien für die SVP bekundeten,
nahmen 52%, bei der FDP 58% das Steuerpaket an, bei der SP stiess es auf massive
Ablehnung (17% Ja). Ein differenzierteres Bild zeigte sich bei der CVP, wo lediglich 31%
der Befragten, die der CVP nahe standen, das Steuerpaket gemäss der nationalen
Parteiparole annahmen (9 kantonale Sektionen hatten die Nein-Parole herausgegeben).
Diese Tendenz zur Polarisierung zwischen den Parteien bestätigte sich durch die
Positionierung der Befragten auf einer Links-Rechts-Achse: Je weiter links sich die
Befragten auf der Achse einstuften, desto stärker fiel die Ablehnung des Steuerpakets
aus, je weiter rechts die Einstufung, desto stärker die Zustimmung. Aus der
Untersuchung der Stimmmotive ging hervor, dass nach Auffassung der Gegnerinnen und
Gegner das Steuerpaket zu stark den gut Verdienenden zugute kam und zu viele
unterschiedliche Massnahmen enthielt.
Da das Steuerpaket in der Volksabstimmung gescheitert war, verlängerte der SR die
Frist zur Behandlung der pa. Iv. Maissen (cvp, GR) zur Wohneigentumsförderung (pa.Iv.
Maissen, 98.458), Büttiker (fdp, SO) zum Bausparen (pa.Iv.Büttiker, 99.412) und Bisig
(fdp, SZ) zur Besteuerung des Eigenmietwertes um zwei Jahre (pa.Iv. Bisig, 99.413). Zum
Bausparen nach dem basellandschaftlichen Modell siehe auch die Antwort des BR auf
die Anfrage Baader (svp, BL) (Anfrage Baader, 04.1087).

Steuerpaket (inkl. Wohneigentumsbesteuerung)
Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 821 475 (34,1%)
Nein: 1 585 910 (65,9%)

Parolen:– Ja: CVP (9*), FDP (1*), SVP (1*), LP, EDU, FP, Lega; economiesuisse, SGV, ZSA,
Hauseigentümerverband, Gemeindeverband.
– Nein: SP, GP, CSP, EVP, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse, Mieterverband, Städteverband,
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren. 
– Stimmfreigabe: SBV
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen
</div> 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.06.2004
MAGDALENA BERNATH

1) BaZ, 3.2.00; NZZ, 6.4.00.; NZZ, 21.1.00; BaZ, 3.2.00.
2) Presse vom 10.5.00.; Presse vom 15.4.00.
3) AB NR, 2000, S. 1248; NZZ, 3.10. und 29.11.00.; TA, 10.5.00; NZZ, 13.5. und 18.7.00; BaZ, 27.8. und 3.10.00.
4) BBl, 2001, S. 2983 ff., insbesondere S. 3027 ff.; NZZ, 1.2.01; AZ, 26.3.01.
5) AB NR, 2001, S. 1215 ff.; Presse vom 26.-27.9.01. Bausparmodell: BaZ, 11.6. und 30.8.01. Abgeschriebene Vorstösse: AB NR,
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2001, S. 1244 f.; AB NR, 2001, VI, Beilagen, S. 412 ff.; NZZ und SGT, 27.10.01.
6) AB NR, 2002, S. 1879 ff.; Presse vom 3.12.02.; AB SR, 2002, S. 571 und 898 ff.; SHZ, 9.1.02; NZZ, 14.1. (Bausparen), 14.9. und
22.11.02; Presse vom 3.10.02; AB SR, 2002, III, Beilagen, S. 4 ff.
7) AB NR, 2003, S. 981 ff. und 1243; AB SR, 2003, S. 606 ff. und 715; BBl, 2003, S. 4498 ff. (insbesondere S. 4507 ff.); Presse
vom 14.6., 18.6. und 21.6.03.; AB SR, 2003, S. 233 ff. und 398 ff. (insbesondere S. 244 ff. und 399 ff.); AB NR, 2003, S. 707 ff.
(insbesondere S. 716 ff.); Presse vom 9.5. und 4.-7.6.03.
8) BBl, 2003, S. 7056 f. und 7269 f.; Presse vom 21.6., 4.7., 17.9., 25.9., 4.10., 10.10. und 28.10.03.; Presse vom 23.6.03.
9) NZZ, 7.2.00; Presse vom 14.3. und 18.5.00; Presse vom 3.10. und 29.11.00. Zu den Positionen der Parteien vgl. NZZ,
22.8.00.
10) AB NR, 2001, S. 369. ; BBl, 2001, S. 2983 ff., insbesondere S. 2992 ff.; NZZ, 11.9.01
11) AB NR, 2001, S. 1165 ff. 
12) 24h und NZZ, 27.3. und 22.4.02; SHZ, 2.5.02; Presse vom 4.5.02.; Bund, 22.6.02; SZ, 27.6.02; SN, 28.6.02; BaZ, 11.7.02;
SGT, 12.7.02. ; Presse vom 24.8.02; NZZ, 13.9.02; AZ, 16.9.02; NLZ, 17.9.02.; AB SR, 2002, S. 571 ff. und 600 ff.; Presse vom
18.9.02. 
13) AB NR, 2002, S. 1851 ff. (insbesondere S. 1868 ff.); BZ, 25.10.02; NZZ, 26.10.02; SGT, 29.10.02. 
14) AB SR, 2003, S. 233 ff., 398 f., 606 ff. und 715; AB NR, 2003, S. 707 ff., 981 ff. und 1243; BBl, 2003, S. 4498 ff.; AB SR,
2003, S. 255 f.
15)  Presse vom 14.3. und 29.11.00. 
16) BBl, 2001, S. 2983 ff.; Presse vom 1.3.01
17) BBl 2001, S. 2983 ff., ; AB NR, 2001, S. 1165 ff.
18) AB NR, 2001, S. 1165 ff., insbesondere S. 1193 ff.; Presse vom 25.4.01 und 3.5.01.; AB NR, 2001, S. 1215; S. 2008 und IV,
Beilagen, S. 273 ff. sowie 856 ff.; BaZ, 16.10.01 und Presse vom 27.10.01. Lib., 11.9.01; Gutekunst, Gerd / Schwager, Robert, Die
Steuerbelastung von Unternehmen in ausgewählten Regionen des erweiterten Alpenraumes: Ermittlung und vergleichende
Analyse, Mannheim (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) 2001.
19) AB NR, 2001, S. 1165 ff.; Presse vom 25.-27.9.01.; Presse vom 27.10.01.
20) AB NR, 2002, S. 1851 ff.; Presse vom 30.10.02; AB SR, 2002, S. 571 ff. und 920 ff.; Presse vom 26.1. und 23.2., 19.9., 20.9.
und 3.10.02
21) AB NR, 2002, S. 1851 ff. (insbesondere S. 1875 ff.).; AB SR, 2002, S. 661 ff. und 669 f.
22) AB NR, 2002, S. 1851 ff. und 1871 ff.; Express, 13.12.02; Lib., 14.12.02.; AB SR, 2002, S. 571 ff. und 600 ff. (insbesondere S.
605 ff.).
23) AB NR, 2003, Beilagen V, S. 274.; AB SR, 2003, S. 233 ff. (insbesondere S. 238 ff.); AB NR, 2003, S. 707 ff. (insbesondere S.
712 f.).
24) AB SR, 2003, S. 233 ff. und 715; AB NR, 2003, S. 1243; BBl, 2003, S. 4498 ff.
25) AB SR, 2003, S. 233 ff., 398 ff., 606 ff. und 715; AB NR, 2003, S. 707 ff., 981 ff. und 1243; BBl, 2003, S. 4498 ff.; Presse
vom 14.6., 18.6. und 21.6.03
26) BBl, 2003, S. 7056 ff. ; BaZ, 21.6.03; 26.9.03. 
27) BBl, 2003, S. 7056 f. und 7269 f.; Presse vom 21.6., 4.7., 17.9., 25.9., 4.10., 10.10. und 28.10.03.
28) Presse vom 27.1.-14.5.04
29) BBl, 2004, S. 981 ff. und 3943 ff.; Presse vom 17.5.04. Engeli, Isabelle, Vox – Analyse der eidgenössischen Abstimmungen
vom 16. Mai 2004, VOX Nr. 83, Institut für Politikwissenschaft der Universität Genf und gfs.bern, Bern 2004. ; Presse vom
27.1.-14.5.04
30) AB SR, 2002, S. 318 f. und III, Beilagen, S. 98 f. 
31) BBl, 2002, S. 3597 ff.; AB SR, 2002, S. 316 f. und 553 f.; AB NR, 2002, S. 753 und 1139; BBl, 2002, S. 4459 ff.; 24h, 26.1.02;
TG, 20.9.02. 
32) Presse vom 1.7.02.
33) AB SR, 2003, S. 1131 ff.
34) BBl, 2003, S. 6535 ff.; AB SR, 2003, S. 1081 f. und 1249; AB NR, 2003, S. 2042 f. und 2134; BBl, 2003, S. 8241 f.
35) BBl, 2004, S. 981 ff. und 3943 ff.; Presse vom 17.5.04. Engeli, Isabelle (2004) Analyse der eidgenössischen Abstimmungen
vom 16. Mai 2004, VOX Nr. 83. AB SR, 2004, S. 258 f; AB NR, 2004, Beilagen V, S. 39 f.
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